
§ 4 Nachweis der Betriebsleistungen

Die Verkehrsunternehmen weisen die Erfüllung des fahrplanmäßigen Angebots sowie
der Zusatzverkehre durch schriftliche oder elektronische Meldung für jedes Quartal
gegenüber der ARGE nach. Bis zum 30. Juni des Folgejahres erstatten die
Verkehrsunternehmen einen Jahresbericht über die Erfüllung der
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in Schriftform. In diesem Bericht haben die
Verkehrsunternehmen insbesondere auch Angaben über die Fortentwicklung der
Angebots- und Verkehrsqualität zu machen.

§ 5 Geltungsdauer, Beendigung

(1) Die Ergänzungsvereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Sie ergänzt
ab diesem Zeitpunkt die im Rahmenvertrag getroffenen Regelungen, die - soweit die
Ergänzungsvereinbarung nichts anderes regelt - unverändert in Kraft bleiben.

(2) Die KVG tritt dem Rahmenvertrag ebenfalls rückwirkend mit Wirkung ab dem
01.01.2009 bei.

(3) Die Vertragsparteien gehen gemeinsam davon aus, dass diese
Ergänzungsvereinbarung i.V.m. dem Rahmenvertrag sowie die weiteren
rechtsverbindlichen Akte, die geeignet sind, die Übereinkunft zwischen der ARGE und
den Verkehrsunternehmen zu bekunden, diese mit der Verwaltung und Erbringung
von öffentlichen Personenverkehrsdiensten zu betrauen, die gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen unterliegen (z. B. Gesellschaftsverträge, Beschlüsse,
Verkehrsbesorgungsverträge, Zuwendung- und Genehmigungsbeschei-de) die
Voraussetzungen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages gemäß Art. 8 Abs. 3 lit.
d) der VO 1370/2007 erfüllen.

(4) Die Parteien bezeichnen den öffentlichen Dienstleistungsauftrag als "Öffentlicher
Dienstleistungsauftrag über die Betrauung mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen
des ÖPNV im Nahverkehrsraum Wartburgkreis/Stadt Eisenach".

(5) Mit dieser Ergänzungsvereinbarung wird der öffentliche Dienstleistungsauftrag
rückwirkend ab dem 01.01.2009 für eine Laufzeit bis zum 31.12.2019 begrenzt,
höchstens jedoch bis zum Auslaufen (ganz oder teilweise) der Liniengenehmigungen
gemäß Anlage 1. Dabei wird dieser Vertrag im Falle der Erteilung vollziehbarer
einstweiliger Erlaubnisse gemäß § 20 PBefG sowie  im Falle der Wiedererteilung
bzw. inhaltlichen Veränderung von Liniengenehmigungen insoweit ebenfalls vollzogen
bzw. fortgeführt.

(6) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag kann von der ARGE vor Ablauf der
Regellaufzeit mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden,
insbesondere wenn die ARGE Einzelpflichten, die Gegenstand dieser Betrauung sind,
aus zwingenden Gründen (wie Gesetz, Rechtsprechung, Weisung) nach anderen, mit
diesem unvereinbaren Rechtsvorschriften regeln muss. Entsprechendes gilt, wenn
durch die Verkehrsunternehmen ein wichtiger Grund geschaffen wird, der eine
Fortsetzung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die ARGE unzumutbar
macht. Die Verkehrsunternehmen werden von den Verpflichtungen zur Erfüllung des
öffentlichen Dienstleistungsauftrages ihrerseits frei, wenn die ARGE einen solchen
wichtigen Grund schafft.

§ 6 Anlagen



Diese Ergänzungsvereinbarung hat folgende Anlagen:

1.   Liste der Linienverkehrsgenehmigungen einschl. Liniennetz

2. Trennungsrechnung



Linie  Streckenführung

1 Hauptbahnhof - Eisenach/Nord
2 Hauptbahnhof - Stedtfelder Straße - Wendeschleife
2/5 Hauptbahnhof - Westbahnhof - Thälmannstraße - Hauptbahnhof (am Wochenende über Eisenach/Nord)
3 Hauptbahnhof - Mariental
4 Hauptbahnhof - Ho�erbertaue
5 Hauptbahnhof - Thälmannstraße - Karlskuppe
6 Hauptbahnhof - Rothenhof
6a Rothenhof - Hauptbahnhof - Stedtfeld
7 Hauptbahnhof - Wartenberg
8 Hauptbahnhof - Siebenborn
9 Hauptbahnhof - Industriegebiet Gries - Opel über Eisenach/Nord oder Westbhf.
10 Hauptbahnhof - Mariental/Wartburgallee - Wartburg
11 Hauptbahnhof - Hohe Sonne/Wilhelmsthal
12 Hauptbahnhof - Westbahnhof/Petersberg - Hötzelsroda
12a  Hauptbahnhof - Busbahnhof - Stockhausen/FER - Hötzelsroda
12b  Hauptbahnhof - Markt - Stregda - Hötzelsroda
13 Innenstadtlinie über Wartburg
15 Hauptbahnhof - Stedtfelder Straße/Marktkauf - Hauptbahnhof

 Liniennetz im Stadtverkehr Eisenach

 
KVG Eisenach mbH 

An der Allee 2 
99848 Wutha-Farnroda 

Telefon (03 69 21) 9 13-0 
Telefax (03 69 21) 9 13 50 

eMail: office@kvg-eisenach.de 
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Vorlagen-Nr.
0143-StR/2009

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat III 65.3 65.3/ B 23.4

Betreff

Klarstellungssatzung "Mariental - Blaue Linie Süd"; hier: Einbringung

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss Ö 25.11.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 27.11.2009

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
Der Stadtrat nimmt die Klarstellungssatzung der Stadt Eisenach „Mariental – Blaue
Linie Süd“ mit den in der Anlage 01 zur Satzung dargestellten Klarstellungsgrenzen
zur Kenntnis und verweist sie gemäß § 15 (2) GO zur weiteren Beratung an den
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus, den Bau-,
Verkehrs- und Umweltausschuss sowie an den Haupt- und Finanzausschuss. Die
Beschlussfassung soll in der nächsten Stadtratssitzung erfolgen.

Begründung:

Bei der Gewichtung der einzelnen Kriterien zur Abgrenzung von Innen- und
Außenbereichsflächen ist es im Bereich der Südstadt in Eisenach wiederholt zu
Zweifelsfällen gekommen, ob bauliche Vorhaben noch im Innen- oder schon im
Außenbereich durchgeführt werden sollen. Zur Vermeidung von Unklarheiten in
Baugenehmigungsverfahren über die Zugehörigkeit von Grundstücken zum Innen- oder
Außenbereich soll für den Bereich des Marientals eine Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs.
4 Satz 1 Nr. 1 BauGB beschlossen werden. Die Stadt Eisenach kann damit durch Satzung
festlegen, wie die Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles im Bereich des
„Marientals“ verläuft und dass schlussfolgernd die Grundstücke innerhalb des
Geltungsbereiches der Satzung - entsprechend der Darstellung in der Anlage 01 - dem
Innenbereich zugehörig sind.
Es wird eine reine Klarstellungssatzung beschlossen, an welche bei der Aufstellung keine
weiteren verfahrensrechtlichen Anforderungen wie Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung,
Abwägung oder Genehmigung gestellt sind. Die Satzung  bedarf auch keiner Begründung.
Sie kann unmittelbar nach Beschluss des Stadtrates kommunalaufsichtsrechtlich geprüft,
erlassen und bekannt gemacht werden, so dass eine baldige Rechtskraft in Aussicht steht.
Mit der Satzung erfolgt auch die Vervollständigung der imaginären „Blauen Linie“, die dem
Schutz der Wartburg gegen heranrückende Bebauung dienen soll. Beginnend am
Ortseingang Frankfurter Straße mit dem Geltungsbereich der Klarstellungssatzung „Blaue
Linie West“ und fortführend mit dem Bebauungsplan Nr. 23.2. „Predigerhöhe - Blaue Linie
Süd-West“ schließt diese Blaue Linie nunmehr südwärts mit dem Geltungsbereich der
vorliegenden Klarstellungssatzung an und endet im mittleren Mariental (Haus Nr. 28).
Die Satzung wird von der Abteilung Stadtentwicklung erarbeitet, das Verfahren wird mit
Ausnahme der Kosten für die öffentliche Bekanntmachung der Satzung den städtischen
Haushalt nicht berühren.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

1. Satzungstext
2. Anlage zur Satzung- Klarstellungsgrenze
3. Darstellung des Verlaufes der Blauen Linie









bpe.      I     karlsplatz 1    I    99817 eisenachbau projekt eisenach  
 
 
 
 Beschreibung des Vorhabens 

 
 BV  07-04/C: Wohnpark Fischerstadt Neubau Pflegeheim – Haus Florence 

Rot-Kreuz-Weg 3, 99817 Eisenach  

 

 
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Eisenach e.V., beabsichtigt den Neubau 
eines Pflegeheimes im Eckbereich Karl-Marx-/Hospitalstraße, auf dem 
vormaligen, historischen Kasernenareal. Verkehrstechnisch erschlossen, wird 
der Neubaukomplex über die vorhandenen historischen Zufahrten in der Karl-
Marx-Straße sowie im Eckbereich der August-Bebel-Straße. Der Neubau fügt 
sich harmonisch in die Vorprägung der Umgebungsbebauung ein. Im Zuge der 
Karl-Marx- sowie der Hospitalstraße werden die Neubaukanten ca. 4,0 m vom 
Bürgersteig zurück gesetzt. Die Achsen der v.g. beiden Magistralen werden 
aufgenommen und verstärkt durch kleinkronige Bäume, die den Neubaufassaden 
vorzusetzen sind.  
 
Die Geschossigkeit passt sich gleichfalls der historischen Vorprägung an und 
stellt sich wie folgt dar: 
 

− Erdgeschoss Pflegeheim (Demenzstation) 
− 1. Obergeschoss Pflegeheim 
− 2. Obergeschoss Pflegeheim 
− Dachgeschoss, eingerückt, wohnwirtschaftliche Nutzung,  

5 Kleinwohnungen, barrierefrei 
 
Die Gesamtnutzfläche erstreckt sich über ca. 2.820 qm, die Gebäudekubatur auf 
10.750 m³. 
 
Die Anlieferung erfolgt über die v.g. Zufahrt in der Karl-Marx-Straße. Die 
benötigten Parkplätze erschließen sich über die Zufahrt August-Bebel-Straße.  
 
Der Neubau öffnet sich nach Süden und findet hier Anschluss an eine großzügig 
gestaltete Parkanlage.  
 
Beim beplanten Pflegeheim handelt es sich um eine Einrichtung der neuesten 
Generation. Alle Funktionsabläufe basieren auf dem Wohngemeinschaftsprinzip, 
d.h. eine Bewohnergruppe mit 12 Personen lebt autark und selbstorganisiert in 
ihrem Wohnbereich. Im vorliegenden Konzept werden die v.g. 12er Gruppen 
aufgeteilt auf die beiden Gebäudefinger, sodass die Gruppen auf 6 Bewohner 
reduziert werden. Mittelpunkt der Wohngemeinschaft ist die großzügig gestaltete 
Wohnküche. Hier ist der Lebensmittelpunkt, wo gemeinsam gekocht, gelebt und 
Therapieveranstaltungen besucht werden. Aus der Umsetzung des hier 
beschriebenen Pflegekonzeptes resultiert auch die Grundstruktur des Gebäudes.  

... 
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Im Erdgeschoss werden demente Bewohner optimale Lebensbedingungen 
finden. Der eingeschossige Seitenfinger sowie der Gebäudeflügel in der 
Hospitalstraße bilden den Demenzbereich. Zwischen beiden Gebäudefingern 
wird ein gesonderter Garten mit einer erhöhten Aufenthaltsqualität für die 
Bewohner realisiert. Im Folgenden wird dies als der „beschützte“ Bereich 
benannt werden. Im Zuge der Karl-Marx-Straße befindet sich erdgeschossig der 
Funktionsbereich mit dem Zugang zum Technikkeller im unmittelbaren Eck-
Kreuzungsbereich.  
 
Im 1. Obergeschoss gliedert sich das Gebäude wiederum klar in den Flügel 
Karl-Marx- sowie Hospitalstraße. Von den Bewohnerzimmern blickt man auf das 
Dach des erdgeschossigen Seitenflügels. Im vorderen Bereich dieses 
erdgeschossigen Seitenflügels ist eine großzügige Terrasse beplant. Hier kann 
gleichfalls erhöhte Aufenthaltsqualität für Demente abgesichert werden bzw. eine 
Nutzung durch Rollstuhlfahrer etc. pp. sicher gestellt werden. Konsequent 
durchgehalten wird jedoch das Grundprinzip von 6 Bewohnern pro Seitenflügel 
mit der zentralen Einheit im Eckbereich, d.h. der Wohnküche und Nebenräume.  
 
Selbiges Prinzip wird auch im 2. Obergeschoss konsequent umgesetzt.  
 
Im Dachgeschoss sind 5 Kleinstwohnungen beplant. Selbstredend werden diese 
Wohnungen barrierefrei beplant. Über Schwesternnotruf sind diese Wohnungen 
an das Informationssystem des Neubaus angeschlossen. Auf Wunsch kann hier 
ganz individuell gewohnt werden, jedoch jederzeit der Zugriff auf die 
Serviceleistungen des Pflegehauses sicher gestellt werden. Die Wohnungen im 
Dachgeschoss erschließen sich über einen offenen Laubengang. Selbige sind 
direkt an das zentrale Treppenhaus sowie den Aufzug angeschlossen.  
 
Erstellt: Eisenach, 2009-10-13 
gez. Dipl.-Ing. Michael Salzmann  




